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Ausbildung in Teilzeit

Neue Impulse durch das Berufsbildungsmodernisierungsgesetz
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Mit dem Berufsbildungsmodernisierungsgesetz (BBiMoG) wurde zum 

01.01.2020 die Möglichkeit der Teilzeitberufsausbildung durch eine eigen-

ständige Vorschrift im Berufsbildungsgesetz (BBiG) und in der Handwerksord-

nung (HwO) neu gefasst und inhaltlich erweitert. Der Beitrag stellt die wich-

tigsten Neuerungen dar, benennt Voraussetzungen für die Inanspruchnahme 

und skizziert mögliche Teilzeitmodelle.

Was hat sich geändert?

Der neu eingeführte § 7a BBiG öffnet 
die Teilzeitberufsausbildung für einen 
größeren Personenkreis und soll sie 
zugleich attraktiver machen. Entspre-
chendes gilt für die Regelung in § 27b 
HwO n. F. Die Teilzeitausbildung wird 
von der Verkürzung der Ausbildungs-
dauer als bisherige Ausnahmelösung 
gemäß § 8 Abs. 1 BBiG n. F. bzw. § 27c 
Abs. 1 HwO n. F. entkoppelt und somit 
durch einen eigenen Paragrafen zu ei-
ner Gestaltungsoption für alle Auszubil-
denden, die eine Ausbildung in Teilzeit 
anstreben.
Die bisher notwendige Voraussetzung 
eines sog. berechtigten Interesses der/
des Auszubildenden an der Teilzeitaus-
bildung entfällt mit der Neuregelung. 
Die Teilzeitberufsausbildung wird 
damit von einer Ausnahmelösung für 
einen besonderen Adressatenkreis zu 
einer Gestaltungsoption für alle Auszu-
bildenden. Bisher wurden nur Personen, 
die anerkannte Gründe wie beispiels-
weise Kindererziehung oder die Pflege 
von Angehörigen vorweisen konnten, 
berücksichtigt (vgl. Schlachter 2020, 

§ 8 Rn. 1). Der deutlich weiter gefasste 
Anwendungsbereich erfasst nun alle 
Auszubildenden, die in Abstimmung mit 
dem Ausbildungsbetrieb eine Teilzeit-
berufsausbildung absolvieren möchten.
Der Gesetzgeber legt ausweislich sei-
nes Gesetzentwurfs1 zur Neufassung 
der Teilzeitberufsausbildung hierbei 
insbesondere ein Augenmerk auf:
• Menschen mit Behinderung, für die  

§ 7a BBiG eine zusätzliche Alter-
native zu einer Ausbildung nach  
§ 66 BBiG darstellt,

• Personen mit Lernbeeinträchtigung 
als Einstieg und Übergang in eine 
Vollzeitberufsausbildung und

• Geflüchtete, die für sich sorgen und/
oder ihre Familie durch eine die Aus-
bildung begleitende Erwerbstätigkeit 
unterstützen wollen oder müssen.

Diese besondere Erwähnung bestimm-
ter Adressatinnen und Adressaten 
schränkt den Anwendungsbereich je-
doch nicht ein, sondern soll nur einen 
beispielhaften Überblick über mögliche 
Personengruppen skizzieren.

1 Vgl. BT-Drs. 19/10815 v. 11.06.2019 –  
URL: http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/ 
108/1910815.pdf (Stand: 12.06.2020)

Die zeitliche Ausgestaltung der 
Teilzeitberufsausbildung  
(sog. Teilzeitmodelle)

Die Inanspruchnahme einer Teilzeitbe-
rufsausbildung ist an bestimmte Voraus-
setzungen geknüpft (vgl. Infokasten).
Die Novellierung ermöglicht die indi-
viduelle zeitliche Ausgestaltung einer 
Teilzeitberufsausbildung. Ausgangs-
punkt ist die Vereinbarung einer ver-
kürzten täglichen oder wöchentlichen 
Ausbildungszeit (maximal 50 %, § 7a 
Abs. 1 Satz 3 BBiG). Die Reduzierung 
auf maximal 50 Prozent der täglichen 
oder wöchentlichen Ausbildungszeit 
ist insbesondere darauf zurückzufüh-
ren, dass die Wahrnehmung der we-
sentlichen Betriebsabläufe weiterhin 
wirklichkeitsnah garantiert und eine 
praxisnahe Einbindung gewährleistet 
werden soll. Dementsprechend ist die 
maximale Ausbildungsdauer gemäß  
§ 7a Abs. 2 Satz 1 BBiG auf höchstens 
das Eineinhalbfache der nach § 5 Abs. 1  
Nummer 2 BBiG in der Ausbildungs-
ordnung für eine Berufsausbildung in 
Vollzeit festgelegten Ausbildungsdauer 
beschränkt. Die Ausbildungsdauer bei 
Teilzeit- und bei Vollzeitberufsausbil-
dungen ist daher grundsätzlich gleich. 
Bei der Teilzeitausbildung vereinbaren 
Auszubildende/-r und Betrieb in letzter 
Konsequenz aber eine zeitliche Stre-
ckung der Ausbildungsdauer, sodass 
sich das Ende der Ausbildung kalenda-
risch verschiebt. Die in der Abbildung 
dargestellten Varianten sind modell-
hafte Beispiele und sollen Optionen der 
Verkürzung veranschaulichen.
In Beispiel 1 vereinbart ein Auszubil-
dender vertraglich in seinem Berufs-
ausbildungsverhältnis mit seinem 
Ausbildungsbetrieb eine Teilzeitbe-
rufsausbildung. Beide haben eine Kür-
zung der täglichen Ausbildungszeit von  
50 Prozent vereinbart. Nach der für 
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den Auszubildenden geltenden Ausbil-
dungsordnung ist die Regelzeit seiner 
Ausbildung in Vollzeit auf drei Jahre 
angelegt. Dementsprechend verlängert 
sich die dreijährige Ausbildungsdau-
er um das Eineinhalbfache nach § 7a  
Abs. 2 Satz 1 BBiG auf viereinhalb Jahre.

Neben einer Teilzeitvereinbarung über 
die gesamte Ausbildungsdauer ist nun 
auch eine nur anteilige Reduzierung 
der Vollzeitausbildung denkbar: In Bei- 
spiel 2 vereinbart eine Auszubildende 
vertraglich in ihrem Berufsausbildungs-
verhältnis mit ihrem Ausbildungsbetrieb 

für die Dauer von zwölf Monaten eine 
Kürzung der täglichen Ausbildungszeit 
auf 70 Prozent. Es sind also 30 Prozent 
von zwölf Monaten Ausbildungsdauer 
anzuschließen. Dies entspricht 3,6 Mo- 
naten (12 Monate × 30 % = 3,6 Mona-
te). Wegen der nach § 7a Abs. 2 Satz 2  
BBiG vorgeschriebenen Abrundung 
wird die Ausbildungsdauer um ledig-
lich drei Monate verlängert.
Die Beispiele zeigen, dass das Aus-
bildungsende durch die individuelle 
Ausgestaltung durchaus von mögli-
chen Prüfungsterminen abweichen 
kann. Dem beugt der Gesetzgeber mit 
§ 7a Abs. 3 BBiG vor, wonach die/der 
Auszubildende die Verlängerung des 
Berufsausbildungsverhältnisses bis zur 
nächsten möglichen Abschlussprüfung 
anstreben kann.
Auch wenn eine Teilzeitausbildung 
tarifrechtlichen Vereinbarungen für 
Auszubildende (wie beispielsweise 
im öffentlichen Dienst) nicht entge-
gensteht, ist zu beachten, dass die je-
weilige Berufsschule nicht an eine im 
Ausbildungsvertrag vereinbarte Teil-
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zeit gebunden ist. Aus diesem Grund 
ist die Einbeziehung der Berufsschul-
zeiten in das Teilzeitmodell zwischen 
dem ausbildenden Betrieb, der/dem 
Auszubildenden und der Berufsschule 
abzustimmen.

Die Vergütung während einer 
Teilzeitberufsausbildung

Die Frage, ob und wie die Ausbildungs-
vergütung bei einer Verkürzung der 
Ausbildungszeit anzupassen ist, wur-
de bislang kontrovers diskutiert (vgl. 
u.a. Herkert/Töltl 2020, § 17 Rn. 
25 a). Der neu eingeführte § 17 Abs. 5 
BBiG gibt hier insofern eine Orientie-
rung, als er festlegt, dass die Höhe der 
Ausbildungsvergütung zeitanteilig, d.h. 
maximal entsprechend der prozentua-
len Verkürzung der täglichen oder wö-
chentlichen Ausbildungszeit verringert 
werden darf. So könnte beispielsweise 
eine Reduzierung der monatlichen Aus-
bildungszeit um 30 Prozent zu einer 
Kürzung des Ausbildungsentgelts um 
maximal 30 Prozent führen. 
Bei Kürzung der Ausbildungsvergütung 
ist stets der Grundsatz der Angemes-
senheit zu berücksichtigen. Nach der 
Rechtsprechung des Bundesarbeits-
gerichts (BAG) ist die Ausbildungs-
vergütung angemessen, wenn sie der/
dem Auszubildenden dabei hilft, ihre/
seine Lebensunterhaltungskosten zu 
bestreiten, und zugleich eine Mindest- 
entlohnung für die erbrachten Leistun-

gen darstellt (vgl. BAG, Urteil v. 15. 11. 
2000 – Az.: 5 AZR 296/99).2

Für die praktische Umsetzung ist so-
wohl im Interesse der Auszubildenden 
als auch im Interesse der Ausbildungs-
betriebe zu empfehlen, dass entweder 
eine ungekürzte Ausbildungsvergütung 
oder eine zeitanteilige Reduzierung der 
Vergütung vereinbart wird, um den Le-
bensunterhalt der/des Auszubildenden 
gewährleisten zu können.

2 Diese Rechtsprechung fußt auf der alten 
Rechtslage, die vor dem 1.1.2020 und damit 
vor der Einführung der Mindestausbildungs-
vergütung (§ 17 BBiG) galt. § 17 BBiG enthält 
gegenüber der bisherigen Rechtslage u.a. 
Vorgaben, wann die Angemessenheit der 
Vergütung ausgeschlossen ist.

Ausblick

Aus rechtlicher Sicht ist die Novellie-
rung des § 7a BBiG bzw. des § 27b HwO 
zu begrüßen. Durch den Wegfall des 
berechtigten Interesses als unbestimm-
tem Rechtsbegriff besteht im Rahmen 
des Anwendungsbereichs der Teilzeit-
berufsausbildung nun keine Rechts-
unsicherheit mehr hinsichtlich eines 
möglichen Adressatenkreises, da die 
Ausbildung in Teilzeit seit der Novel-
lierung für jede/-n Auszubildende/-n 
möglich ist. Die erleichterten Vorausset-
zungen und die eigenständige Regelung 
heben die Bedeutsamkeit der Teilzeitbe-
rufsausbildung noch einmal hervor. Es 
bleibt abzuwarten, ob die Neuregelung 
zu einem Anstieg der Inanspruchnahme 
führt (vgl. Uhly 2020).
Trotz der neuen gesetzlichen Veran-
kerung der Ausbildungsvergütung 
in Teilzeit gibt es in der Praxis weiter 
Spielraum bezüglich ihrer Festlegung. 
Ein Wermutstropfen bleibt die feh-
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lende Regelung zu einer möglichen 
Verkürzung bzw. Anpassung der An-
wesenheitspflicht in der Berufsschule 
an die verkürzte Ausbildungszeit im 
Betrieb, die in die Gesetzgebungszu-
ständigkeit der Länder fiele. Denn für 
viele Auszubildende dürfte eine Teil-
zeitberufsausbildung ausscheiden, weil 
die Anwesenheitspflicht in der Berufs-
schule zeitlich nicht gestreckt werden 
kann und somit dem Zeitrahmen einer 
Vollzeitausbildung entspricht. In Zeiten 
fortschreitender Digitalisierung wäre 
zu überlegen, ob Auszubildenden in 
Teilzeit nicht auch eine Aufteilung der 
Berufsschulzeit gewährt werden kann, 
indem beispielsweise ein digitales Un-
terrichtsangebot zur Verfügung gestellt 
wird oder je nach Nachfrage sogar  
eine getrennte Berufsschulklasse für 
Teilzeitauszubildende eingerichtet 
wird. s
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